
 

 

 

Leitfaden für den Vertragsbeitritt gemäß § 127 Abs. 2 SGB V 

 

Die KKH hat mit Wirkung zum 01.01.2023 eine Vereinbarung gemäß § 127 Abs. 1 SGB V über 
die Hilfsmittelversorgung der Versicherten der KKH mit Hilfsmitteln zur kontinuierlichen intersti-
tiellen Glukosemessung mit Real-Time-Messgeräten (rtCGM) geschlossen. Dieser Vertrag hat 
eine unbefristete Laufzeit. 
 

Für den Beitritt verwenden Sie bitte die beigefügte Beitrittserklärung inkl. Deckblatt. Senden 

Sie bitte nur die vollständig ausgefüllte Beitrittserklärung inkl. Deckblatt1 mit Ihrem Präqualifi-

zierungszertifikat sowie allen geforderten Nachweisen per Post an folgende Adresse: 

 

KKH Kaufmännische Krankenkasse 

Referat Hilfsmittel 

30125 Hannover 

 

oder per E-Mail an folgenden Empfänger: 

 

zhm@kkh.de  

 

Achten Sie bitte darauf, dass, wenn der Beitritt für mehrere Unternehmen/Betriebsstätten er-

klärt wird, eine unterschriebene Anlage beigefügt wird, die alle Unternehmen/Filialen/Ge-

schäftsstellen unter Angabe der IK auflistet. 

 

Sobald Ihre Beitrittserklärung vorliegt, wird geprüft, ob die Voraussetzungen zum Vertragsbei-

tritt erfüllt sind. Sofern im Rahmen der Prüfung noch Fragen hinsichtlich des Beitritts zu klären 

sind, werden wir Sie kontaktieren. Sobald nachweislich alle Voraussetzungen zum Vertrags-

beitritt erfüllt sind, erhalten Sie ein Bestätigungsschreiben. Beachten Sie bitte, dass der Bei-

tritt erst mit Zugang des Bestätigungsschreibens der KKH wirksam wird. 

 

Unabhängig von einer Beitrittsmöglichkeit haben Leistungserbringer, Verbände oder sonstige 
Zusammenschlüsse der Leistungserbringer die Möglichkeit der Vertragsverhandlung nach 
§127 Abs. 1 SGB V mit der KHH. 
 

Für Fragen zu dem Vertrag wenden Sie sich bitte direkt an Herrn Sauer   

(E-Mail: frank.sauer@kkh.de – Tel.: 0511 2802-3117) oder an Herrn Behre  

(E-Mail: holger.behre@kkh.de – Tel.: 0511 2802-3336) aus dem Referat Hilfsmittel. 

 

 

 
1 Für eine zweifelsfreie Zuordnung des Vertrages ist die Verwendung des Deckblattes unbedingt erfor-
derlich. 



  

Absender: 
______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

 
 
 
 
KKH Kaufmännische Krankenkasse 
Referat Hilfsmittel 
30125 Hannover 
 
 
 

Beitrittserklärung der Leistungserbringer gemäß § 127 Abs. 2 SGB V  

(Beitrittsvertrag C Real-Time Messgeräte) 

 

 

 

    Hier: Beitrittserklärung gemäß § 127 Abs. 2 SGB V zum Rahmenvertrag über die  

             Lieferung von Real-Time-Messgeräten (rtCGM)  

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
anbei erhalten Sie die unterzeichnete Beitrittserklärung zum Rahmenvertrag gemäß § 127 
Abs. 2 SGB V über die Hilfsmittelversorgung der Versicherten der KKH mit Hilfsmitteln zur 
kontinuierlichen interstitiellen Glukosemessung mit Real-Time-Messgeräten (rtCGM), nebst 
Präqualifizierungsnachweis sowie weiterer geforderter Nachweise. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
  



 

   

 
 

 

 

Beitrittserklärung der Leistungserbringer 

gemäß § 127 Abs. 2 SGB V 
zum 

 

Rahmenvertrag über die Versorgung der Versicherten der KKH mit  

Hilfsmitteln zur kontinuierlichen interstitiellen Glukosemessung  

mit Real-Time-Messgeräten (rtCGM) 

 

 

Leistungserbringergruppenschlüssel: 19 99 XXX 

 

 

 

 

Leistungserbringer 

 
Name und ggf. Rechtsform:  ______________________________ 

Straße/Hausnummer:  ______________________________ 

Postleitzahl/Ort:  ______________________________ 

Telefon/Fax:  ______________________________ 

Ansprechpartner:  ______________________________ 

IK:  ______________________________ 

 
 
 
 
 

Erklärung: 

 
1. Wir erklären hiermit den Beitritt zu dem o. g. Vertrag gem. § 127 Abs. 2 SGB V. Der Bei-

tritt wird nach positiver Prüfung der eingereichten Unterlagen mit Zugang der Bestätigung 
der Kaufmännischen Krankenkasse - KKH wirksam. [Wird der Beitritt für mehrere Unterneh-

men/Betriebsstätten erklärt, ist dieser Erklärung eine unterschriebene Anlage beizufügen, die alle 

Unternehmen/Filialen/Geschäftsstellen auflistet, für die der Vertragsbeitritt erklärt wird, inkl. IK.]   

 

2. Wir erklären, die Voraussetzungen für eine ausreichende, zweckmäßige und funktionsge-
rechte Herstellung, Abgabe und Anpassung der Hilfsmittel zu erfüllen. Das Präqualifizie-
rungsverfahren wurde bei einer - nach § 126 Abs. 1 a SGB V anerkannten Präqualifizie-
rungsstelle (PQS) - erfolgreich durchgeführt. Die Bestätigung der PQS über die erfolgrei-
che Durchführung der Präqualifizierung haben wir für alle Betriebsstätten, für die der Bei-
tritt erklärt wird, erhalten und haben diese als Kopie beigefügt. 

 
Wir verpflichten uns, der KKH sämtliche Änderungen unverzüglich mitzuteilen, welche 
Auswirkungen auf unsere Eignung als Vertragspartner haben (vgl. § 126 Abs. 1 SGB V).  
 
 



 

   

 
 

 
Uns ist bekannt, dass das vertragliche Versorgungsrecht entfällt, sobald die Vorausset-
zungen nach § 126 Abs. 1 Satz 2 SGB V nicht mehr gegeben sind. Uns ist bekannt, dass 
für dennoch erfolgte Versorgungen kein Vergütungsanspruch besteht. 

 
3. Wir erkennen die sich aus dem o. g. Vertrag einschließlich der Anlagen ergebenden 

Rechte und Pflichten an und lassen diese gegen uns gelten.  
 

4. Wir bestätigen hiermit (Zutreffendes bitte ankreuzen): 
 

□ Die Sicherstellung der Belieferung des Versicherten mit den vertragsgegen-
ständlichen Hilfsmitteln spätestens 3 Tage vor Bedarf. 

 

□ Zur Durchführung der Einweisung können die Versicherten aus folgendem  
Angebot des Leistungserbringers wählen: 

 
a) Eiweisung vor Ort, 

 
b)  Einweisung in einem Live Web-Seminar (von Angesicht zu Angesicht), wenn 
     der Versicherte von der persönlichen Einweisung absieht und dies schriftlich 

        oder elektronisch dem Leistungserbringer bestätigt. 
 

□ Der Leistungserbringer hat den Versicherten vor Inanspruchnahme der Leistung 
unter Berücksichtigung des § 12 Abs. 1 SGB V persönlich (analog) zu beraten. 

  Nur wenn der Versicherte auf die analoge Beratung explizit verzichtet und dies  
schriftlich oder elektronisch gegenüber dem Leistungserbringer dokumentiert,  
kann auf die persönliche Beratung verzichtet werden. 
 
Soll die Beratung digital erfolgen, erfolgt dies von Angesicht zu Angesicht.  
Benutzerhandbücher oder Web-Tutorials reichen nicht aus. 

 

 □ Das Angebot des identischen Produktportfolios, welches in der Anlage 04:  
„Produkte zur Versorgung“ gefordert wird. Uns ist bekannt, dass wir weitere 10-
steller (im Rahmen der geforderten 6-steller) zum Gegenstand des Vertrages 
machen können. 

  
Nachweis 
Ausgefüllte Anlage 04: „Produkte zur Versorgung“ [bitte als Anlage der Beitritts-

erklärung beifügen] 
 
□ Die Beschäftigung von fachkundigem Personal, welches hierzu vom jeweiligen 

Hersteller des Hilfsmittels nach den Bestimmungen des MPG zertifiziert ist. Das 
Personal beherrscht die deutsche Sprache in Wort und Schrift. 

  
 Nachweis 
 Anzahl: ____ Fachkräfte  

Ausbildungsnachweise [bitte als Anlage der Beitrittserklärung beifügen] 

 

 

 □ Die Offenlegung sämtlicher Kooperationen mit Krankenhäusern / Kliniken /  



 

   

 
 

                       Vertragsärzten (zutreffendes bitte ankreuzen): 
 
 □ ja, wir haben Kooperationsvereinbarungen im Bereich der Versorgung mit 

den vertragsgegenständlichen Hilfsmitteln mit Krankenhäusern / Kliniken / Ver-
tragsärzten geschlossen. Mit den folgenden Krankenhäusern / Kliniken / Ver-
tragsärzten bestehen laufende Kooperationen: 

 1) ___________________________________________ 
 2) ___________________________________________ 
 3) ___________________________________________ 
 4) ___________________________________________ 
 
 □ nein, es bestehen keine Kooperationsvereinbarungen im Bereich der Versor-

gung mit den vertragsgegenständlichen Hilfsmitteln mit Krankenhäusern / Klini-
ken / Vertragsärzten. 

 
5. Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass die Angaben der Wahrheit entsprechen. Uns ist 
bekannt, dass ein Vergütungsanspruch für die Versorgung nicht besteht, wenn nicht alle ge-
setzlichen und vertraglichen Regelungen, welche die Versorgung der Versicherten steuern 
sollen, eingehalten werden.  
 
6. Mit meiner Unterschrift bestätige ich, eine Ausfertigung des o. g. Vertrages von der KKH 
ausgehändigt bekommen zu haben.  
 
 
 
 
 
 
……………………………………..  ………………………………………………….. 
Ort, Datum     Unterschrift und Stempel Leistungserbringer 
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Vertrag  

nach § 127 Abs. 1 SGB V 
über die Versorgung mit  

Real-Time-Messsystemen zur kontinuierlichen interstitiellen Glukosemessung (rtCGM) 

 

 

zwischen der 

 
Kaufmännische Krankenkasse – KKH,  

vertreten durch den Vorstand,  
Karl-Wiechert-Allee 61 

30625 Hannover  
 

IK:  
 
 

- im Folgenden „Krankenkasse“ genannt - 
 

 
 

und der 
 
 
 
 
 
 

- im Folgenden „Leistungserbringer“ genannt - 
 
 

- Krankenkasse und Leistungserbringer zusammen im Folgenden „Parteien“ genannt - 
 
 
 

Leistungserbringer-Gruppenschlüssel  
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§ 1 Gegenstand und Geltungsbereich des Vertrages 

Gegenstand des Vertrages ist die qualitätsgesicherte, aufzahlungsfreie Versorgung 
der Versicherten der Krankenkasse mit Real-Time-Messsystemen zur 
kontinuierlichen interstitiellen Glukosemessung (nachfolgend „rtCGM-System“), die 
den in Anlage 01 „Leistungsbeschreibung“ genannten Spezifikationen entsprechen, 
sowie den in Anlage 01 „Leistungsbeschreibung“ genannten zur Bereitstellung 
dieser rtCGM-Systeme notwendigen Leistungen. 

 
Bestandteile dieses Vertrages sind: 
 

 Rahmenvertrag 
 Anlagen 

 
Anlage 1    Leistungsbeschreibung 
Anlage 2    Preisvereinbarung 
Anlage 3    nicht besetzt 
Anlage 4    Produkte zur Versorgung  
Anlage 5    Datenübermittlung  
Anlage 6    Muster Dokumentation Beratung nach § 127 Abs. 1 und 2 SGB V 
Anlage 7    Muster Dokumentation Mehrkostenerklärung nach § 127 Abs. 5 SGB V 
Anlage 8    nicht besetzt  
Anlage 9    Muster Bestätigung Einweisung, Funktionsprüfung, Empfang 
Anlage 10  Eigenerklärung über die personellen und fachlichen (Mindest-)        
                  Anforderungen 
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§ 2 Voraussetzung der Leistungserbringung 

2.1 Voraussetzung der Leistungserbringung im Rahmen dieses Vertrages ist, dass der 
Leistungserbringer die Eignungsvoraussetzungen für eine ausreichende, 
zweckmäßige und funktionsgerechte Versorgung mit rtCGM-Systemen erfüllt, die 
sich gemäß § 126 Abs. 1 Satz 2 SGB V aus den jeweils gültigen Empfehlungen des 
Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen (GKV-SV) ergeben. 

2.2 Der Leistungserbringer hat die entsprechende Eignung nach Ziffer 2.1 gegenüber 
der Krankenkasse durch Vorlage eines gültigen Zertifikats einer akkreditierten 
Präqualifizierungsstelle vor Vertragsschluss nachgewiesen. Sofern das bestehende 
Zertifikat während der Vertragslaufzeit ausläuft oder geändert wird, wird der 
Leistungserbringer der Krankenkasse unverzüglich ein aktuelles Zertifikat vorlegen. 

§ 3 Allgemeine Grundsätze der Versorgung 

3.1 Der Leistungserbringer versorgt die Versicherten der Krankenkasse entsprechend 
den gesetzlichen Vorschriften und den Bestimmungen dieses Vertrages. Die 
Qualität der rtCGM-Systeme und ihrer Komponenten hat dem allgemein 
anerkannten Stand von Wissenschaft und Technik zu entsprechen. Der 
Leistungserbringer liefert nur solche Produkte, die im Hilfsmittelverzeichnis nach 
§ 139 SGB V gelistet oder in Qualität und Ausführung gleichwertig sind. Er verfügt 
über ein Qualitätsmanagement-System, das durch eine akkreditierte 
Zertifizierungsgesellschaft nach ISO 13485 zertifiziert wurde. 

3.2 Die Einzelheiten zu den vertraglich vereinbarten Leistungen des 
Leistungserbringers sind der Anlage 01 „Leistungsbeschreibung“ dieses Vertrages 
zu entnehmen. 

3.3 Die Versorgung eines Versicherten mit einem rtCGM-System im Rahmen der 
Leistungsvoraussetzungen der Krankenkasse setzt den Abschluss des § 4 in 
geregelten Antrags- und Genehmigungsverfahrens voraus. 

3.4 Die Krankenkasse und der Leistungserbringer gewährleisten eine aufzahlungsfreie 
Versorgung der Versicherten im Umfang der genehmigten Versorgung. Dies gilt 
auch für einen im Einzelfall medizinisch begründeten Mehrbedarf an Sensoren. Die 
Krankenkasse vergütet gesondert den Mehrbedarf gemäß der in Anlage 02 
„Preisvereinbarung“ geregelten Konditionen. Wählt der Versicherte eine über das 
Maß des medizinisch Notwendigen hinausgehende Versorgung, stellt der 
Leistungserbringer dagegen die entstehenden Mehrkosten dem Versicherten in 
Rechnung. Hiervon unberührt bleibt der kostenlose Austausch im Rahmen der 
Gewährleistung gemäß § 5 dieses Vertrages. 

3.5 Die KKH hat gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 der Verordnung über das Errichten, Betreiben 
und Anwenden von Medizinprodukten (MPBetreibV) die Pflichten eines Betreibers. 
Der Vertragspartner übernimmt gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2 MPBetreibV die aus diesen 
Pflichten resultierenden folgenden Aufgaben, diese umfassen:             

a) die Einweisung in die ordnungsgemäße Handhabung des Medizinprodukts (§ 4 
Abs. 3 Satz 1 MPBetreibV),  

b) die Instandhaltung unter Berücksichtigung der Herstellerangaben (§ 7 
MPBetreibV),  
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c) die Dokumentation der Einweisung bei der Abgabe aktiver nicht implantier-
barer Medizinprodukte (§ 4 Abs. 3 Satz 3 MPBetreibV),  

d) das Führen der Bestandsverzeichnisse (§ 13 MPBetreibV) für aktive nicht 
implantierbare Medizinprodukte,  

e) die Durchführung der sicherheitstechnischen Kontrollen (§ 11 MPBetreibV) für 
Medizinprodukte der Anlage 1 der MPBetreibV,  

f) die Durchführung der messtechnischen Kontrollen (§ 14 MPBetreibV) für 
Medizinprodukte der Anlage 2 der MPBetreibV,  

g) das Führen der Medizinproduktebücher (§ 12 MPBetreibV) für Medizinprodukte 
der Anlage 1 und 2 der MPBetreibV.  

 
Die dafür erforderlichen Aufwendungen sind mit der in Anlage 02 
„Preisvereinbarung“  vereinbarten Vergütung abgegolten. Mit der in Anlage 01 
„Leistungsbeschreibung“ beschriebenen technischen Einweisung erfüllt der 
Leistungserbringer sowohl die nach der MPBetreibV als auch nach dem 
Hilfsmittelverzeichnis vorgesehene Einweisung. 

 
3.6 Die Krankenkasse garantiert keine bestimmte Abnahmemenge im Rahmen der 

Versorgung ihrer Versicherten. Der Leistungserbringer versorgt die Versicherten 
der Krankenkassen nach § 4 dieses Vertrages angenommenen Einzelaufträge. 
Lieferunfähigkeiten sind der KKH unverzüglich anzuzeigen. 
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§ 4 Antrags- und Genehmigungsverfahren 

4.1 Die Erstversorgung mit den vertragsgegenständlichen rtCGM-Systemen wird den 
Versicherten der Krankenkasse auf Antrag gewährt. Die Erstversorgung durch den 
Leistungserbringer bedarf grundsätzlich der vorherigen Genehmigung der 
Krankenkasse. Da es sich bei Diabetes mellitus um eine chronische Erkrankung 
handelt, genehmigt die Krankenkasse zur administrativen Vereinfachung in der 
Regel eine Versorgung für 12 Kalendermonate. Es sei denn, die vertragsärztliche 
Verordnung (Muster 16) beinhaltet die Erforderlichkeit eines abweichenden 
Versorgungszeitraums. Die KKH genehmigt in dem Fall – bei Vorliegen der 
weiteren leistungsrechtlichen Voraussetzungen – den Versorgungszeitraum 
gemäß Muster 16. Der Abbruch der Versorgung ist dem Versicherten und der 
Krankenkasse auch während des genehmigten Versorgungszeitraumes möglich. 

4.2 Bei der Erstversorgung besteht ein Anspruch auf Durchführung der Versorgung 
durch den Leistungserbringer ab Auftragserteilung durch die Krankenkasse. Ein 
Auftrag gilt als erteilt, wenn dem Leistungserbringer die Genehmigung der 
Krankenkasse vorliegt. 

4.3 Das Antragsverfahren und die Genehmigung erfolgen per elektronischem 
Kostenvoranschlag (ekv). Für die Datenlieferung im Rahmen des elektronischen 
Kostenvoranschlags ist die von der Krankenkasse genannte Datenannahmestelle 
zu verwenden. Falls die Krankenkasse für diesen Vertrag kein elektronisches 
Genehmigungsverfahren unterstützt, kann der Leistungserbringer für den 
Mehraufwand einen Aufschlag von 5 v.H. auf die Vertragspreise geltend machen. 

4.4 Mit Genehmigung einer Versorgung durch die Krankenkasse gilt auch die zu Grunde 
liegende vertragsärztliche Verordnung als von der Krankenkasse formal und im 
Sinne des Wirtschaftlichkeitsgebotes als geprüft und akzeptiert. 

4.5 Das Antrags- und Genehmigungsverfahren nach Ziffer 4.1 bis Ziffer 4.5 gilt auch bei 
Folgeversorgungen der Versicherten. 
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§ 5 Gewährleistung und Haftung 

5.1 Der Leistungserbringer gewährleistet die einwandfreie Beschaffenheit und 
Funktionsfähigkeit der gemäß Anlage 02 „Preisvereinbarung“ erfassten Produkte 
gemäß den gesetzlichen Bestimmungen, mindestens jedoch für zwei Jahre bzw. bei 
Verbrauchsmaterial für die Nutzungsdauer oder Mindesthaltbarkeit. Im Rahmen 
dieser Vorgaben ersetzt der Leistungserbringer den Versicherten kostenlos 
mangelhafte Ware. 

5.2 Der Leistungserbringer haftet auf Schadensersatz nur für vorsätzliche und grob 
fahrlässige Vertragsverstöße. Hiervon abweichend haftet der Leistungserbringer bei 
einfacher Fahrlässigkeit auch für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit und  Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen 
Vertragspflicht, wobei die Haftung auf den Ersatz des vorhersehbaren, 
typischerweise eintretenden Schaden begrenzt ist. Diese Haftungsbeschränkungen 
gelten nicht bei arglistigem Verschweigen eines Mangels sowie für Ansprüche nach 
dem Produkthaftungsgesetz. 

5.3 Das Recht der Krankenkasse auf Festsetzung einer Vertragsstrafe nach § 11 dieses 
Vertrags bleibt hiervon unberührt. Die Geltendmachung eines 
Schadensersatzanspruchs schließt nicht aus, dass die Krankenkasse für den 
gleichen Vertragsverstoß eine Vertragsstrafe gegenüber dem Leistungserbringer 
festsetzt, wenn und soweit die Voraussetzungen des § 11 vorliegen. In diesem Fall 
wird eine festgesetzte Vertragsstrafe auf den Schadensersatzanspruch 
angerechnet und mindert diesen. 

§ 6 Vertragscontrolling 

Die Krankenkasse überwacht die Einhaltung der vertraglichen und gesetzlichen Pflichten 
des Leistungserbringers durch Stichprobenprüfungen.  

§ 7 Vergütung 

Die Vergütung der Leistungen ist in Anlage 02 „Preisvereinbarung“ zu diesem Vertrag 
geregelt.  
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§ 8 Abrechnung 

8.1 Die Krankenkasse und der Leistungserbringer vereinbaren die Abrechnung der 
Leistungen gemäß § 302 SGB V, für welche die Richtlinien des GKV-SV über Form 
und Inhalt des Abrechnungsverfahrens mit sonstigen Leistungserbringern nach 
§ 302 SGB V einschließlich der technischen Anlagen in der jeweils gültigen Fassung 
gelten. Die Hilfsmittelpositionsnummern der Anlage 02 „Preisvereinbarung“ dieses 
Vertrages sind zu beachten und der jeweiligen Versorgungssituation entsprechend 
zu verwenden. Die Abrechnung soll innerhalb von zwölf Monaten nach der Abgabe 
des Hilfsmittels im Wert eines Versorgungszeitraums von drei Monaten erfolgen. 
Teilabrechnungen über kürzere Versorgungszeiträume sind möglich. In der Regel 
erfolgt die Abrechnung nach Abgabe des Hilfsmittels. Hierbei wird unabhängig vom 
Lieferdatum der genehmigte Versorgungszeitraum zu Grunde gelegt. 

8.2 Werden die Abrechnungsdaten von dem Leistungserbringer nicht im Wege 
elektronischer Datenübertragung oder maschinell verwertbar auf Datenträgern 
übermittelt, werden diese von der Krankenkasse erstellt. Für die mit der Erstellung 
verbundenen Kosten erfolgt gemäß § 303 Abs. 3 SGB V eine pauschale 
Rechnungskürzung in Höhe von 5 v.H. des Rechnungsbetrages.  

8.3 Die Krankenkasse überweist den Rechnungsbetrag innerhalb von 4 Wochen nach 
Eingang der vollständigen und prüffähigen Abrechnungsunterlagen. Die 4-Wochen-
Frist gilt als gewahrt, wenn der Überweisungsauftrag am letzten Fristtag an das 
Geldinstitut erteilt wird. Fällt der letzte Fristtag auf einen Samstag, Sonntag oder 
Feiertag (arbeitsfreier Tag), verschiebt sich dieser auf den nachfolgenden 
Arbeitstag.  

8.4 Der Rechnung ist die Empfangsbestätigung des Versicherten oder eines Vertreters, 
die ärztliche Verordnung (bei erstmaliger Abrechnung) und der genehmigte 
Kostenvoranschlag, soweit nicht auf die ärztliche Verordnung und den 
Kostenvoranschlag verzichtet wurde, jeweils im Original beizufügen. Sofern es sich 
um eine Teilabrechnung handelt, werden die notwendigen Unterlagen als Kopie 
angefügt. Anstelle des genehmigten Kostenvoranschlages kann auch das 
Genehmigungskennzeichen angeliefert werden. Anstelle der Empfangsbestätigung 
sind auch ein Nachweis über die Lieferung durch das übergebende Unternehmen, 
die Angabe der Sendungsverfolgungsnummer bzw. der Nummer des 
Ablieferungsnachweises oder gleichwertige Daten des mit der Übergabe 
beauftragten Unternehmens zulässig. Die Abrechnung im Rahmen des 
Datenträgeraustauschs nach § 302 SGB V ist erst vollständig, wenn neben den Ur-
/ Papierbelegen auch die Daten bei der Krankenkasse vorliegen. 

8.5 Abrechnungen, welche die vorstehenden Anforderungen nicht erfüllen, begründen 
keine Fälligkeit und können zurückgewiesen werden.  

8.6 Die Krankenkasse ist berechtigt, die Rechnungen rechnerisch zu prüfen. 
Festgestellte Unrichtigkeiten können innerhalb einer Frist von sechs Monaten nach 
Rechnungseingang gegebenenfalls gekürzt oder beanstandet werden. Dies ist dem 
Leistungserbringer mitzuteilen. Die daraus resultierenden Rückforderungen können 
stets sofort aufgerechnet werden. Widerspricht der Leistungserbringer unter 
Angabe der Gründe nicht innerhalb von zwölf Monaten nach Bekanntgabe der 
Beanstandung durch die Krankenkasse, so gilt diese als anerkannt. 
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8.7 Die vorstehenden Anforderungen gelten entsprechend für eine ggf. beauftragte 
Abrechnungsstelle. Die Krankenkasse zahlt an die beauftragte Abrechnungsstelle 
mit schuldbefreiender Wirkung, es sei denn, die Abrechnungsstelle hat nur die 
Rechnungslegung übernommen und die Zahlung soll ausweislich der Rechnung an 
den Leistungserbringer direkt erfolgen. Die schuldbefreiende Wirkung tritt auch 
dann gegenüber dem Leistungserbringer ein, wenn die Rechtsbeziehung zwischen 
der Abrechnungsstelle und dem Leistungserbringer mit einem Rechtsmangel 
behaftet ist. 

§ 9 Datenschutz 

9.1 Die Parteien oder die von ihnen beauftragte Abrechnungsstelle verpflichten sich, 
personenbezogene Daten nur nach Maßgabe der anwendbaren 
Datenschutzgesetze zu verarbeiten, bekannt zu geben, zugänglich zu machen oder 
sonst zu nutzen. Die Datenschutzbestimmungen der EU-Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO) und des Datenschutz Anpassungs- und Umsetzungs-
gesetzes EU, der bundeslandeseigenen Datenschutzgesetze sowie der Sozial-
gesetzbücher sind zu beachten und einzuhalten.  

9.2 Die Parteien unterliegen hinsichtlich der Person des Versicherten und dessen 
Krankheiten der Schweigepflicht. Ausgenommen hiervon sind Angaben gegenüber 
dem behandelnden Vertragsarzt, dem Medizinischen Dienst (MD) und der 
Krankenkasse, soweit sie zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der 
Krankenkasse erforderlich sind. Die Parteien haben ihre Mitarbeiter zur Beachtung 
der Schweigepflicht sowie der Datenschutzbestimmungen zu verpflichten. 

9.3 Soweit den Parteien durch den Vertrag und seine Umsetzung Interna der anderen 
Partei bekannt werden, so werden diese als Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 
vertraulich behandelt. 

§ 10 Zuzahlung 

10.1 Der Leistungserbringer zieht die von den Versicherten zu leistende Zuzahlung gemäß  
§ 33 Abs. 8 SGB V i.V.m. § 61 SGB V ein. Der Vergütungsanspruch verringert sich um 
den Zuzahlungsbetrag.  

10.2 Für Versicherte, bei denen eine generelle Zuzahlungsbefreiung gemäß § 62 SGB V 
vorliegt, werden die in Anlage 02 „Preisvereinbarung“ genannten Beträge vollständig 
von der Krankenkasse vergütet. Der Versicherte zeigt die Befreiung gegenüber dem 
Leistungserbringer durch Vorlage einer Kopie des Befreiungsausweises an. 
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§ 11 Vertragsstrafe 

11.1 Erfüllt der Leistungserbringer die sich aus diesem Vertrag ergebenden 
Verpflichtungen nicht, kann die Krankenkasse bei schwerwiegenden grob 
fahrlässigen oder vorsätzlichen Verstößen vom Leistungserbringer die Zahlung 
einer angemessenen Vertragsstrafe fordern. Vor Geltendmachung einer 
Vertragsstrafe muss der Leistungserbringer angehört werden und die Möglichkeit 
erhalten, den vertragswidrigen Zustand innerhalb einer angemessenen Frist zu 
beseitigen. 

11.2 Als schwerwiegende Vertragsverstöße im Sinne der Ziffer 11.1 gelten insbesondere: 

 die Abrechnung nicht erbrachter Leistungen oder Manipulation von 
Abrechnungsdaten zu Lasten der Krankenkasse; 
 

 wiederholte schwere Verstöße gegen die Qualitätsanforderungen der 
Leistungserbringung, die eine Gefährdung oder Schädigung des Versicherten 
und damit eine Beeinträchtigung des Versorgungsauftrages der Krankenkasse 
zur Folge haben; 
 

 wiederholte schwere Verstöße gegen die Datenschutzbestimmungen dieses 
Vertrages 

 
11.3 Die Krankenkasse ist bei Vorliegen der Voraussetzungen der Ziffer 11.1 berechtigt, 

eine der Höhe nach für den jeweiligen Vertragsverstoß angemessene 
Vertragsstrafe festzusetzen, deren Angemessenheit im Streitensfalle durch die 
zuständigen Gerichte zu überprüfen ist. Im Falle von mehreren Vertragsverstößen 
wird bei einem Fortsetzungszusammenhang eine Vertragsstrafe festgesetzt, die in 
angemessener Weise zu erhöhen ist. 

11.4 Die Gesamthöhe aller Vertragsstrafen innerhalb der Vertragslaufzeit ist beschränkt 
auf maximal 5 % des durchschnittlichen Nettogesamtauftragswertes auf der 
Grundlage dieses Vertrages für einen Zeitraum von zwölf Monaten. Die Berechnung 
des Nettogesamtauftragswertes erfolgt anhand des durchschnittlichen 
Auftragswertes der letzten zwölf Monate vor dem ersten Vertragsverstoß. Liegen 
weniger als zwölf Monate vor, so orientiert sich die Berechnung an den vergangenen 
Monaten. Die Gesamthöhe unterliegt einer gerichtlichen Überprüfung. 

11.5 Weitergehende Ansprüche der Krankenkasse bleiben unberührt. Die 
Geltendmachung einer Vertragsstrafe nach dieser Vorschrift schließt insbesondere 
nicht aus, dass die Krankenkasse wegen des gleichen Vertragsverstoßes einen ihr 
ggf. zustehenden Schadensersatzanspruch gegenüber dem Leistungserbringer 
geltend macht. In diesem Fall wird eine festgesetzte Vertragsstrafe auf den 
Schadensersatzanspruch angerechnet und mindert diesen. 
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§ 12 Zusammenarbeit zwischen dem Leistungserbringer und Ärzten 

 
12.1 Eine gezielte Beeinflussung der Ärzte, insbesondere hinsichtlich der Verordnung 

bestimmter Hilfsmittel/Leistungen ist unzulässig. 

 
12.2 Der Leistungserbringer verpflichtet sich, keine Hilfsmitteldepots in Arztpraxen, 

Krankenhäusern, Reha-Kliniken oder sonstigen Einrichtungen einzurichten.  

 
12.3 Eine Vergütung von Dienstleistungen oder die Gewährung anderer Vorteile an 

niedergelassene Ärzte, stationäre Einrichtungen bzw. deren Mitarbeiter durch den 
Leistungserbringer im Zusammenhang mit der Leistung ist unzulässig. 

12.4 Unzulässig ist auch die Gewährung von Vergütungen, Provisionen oder anderer 
Vorteile (z.B. unentgeltliche Erbringung von nicht vertraglich vereinbarten 
Leistungen) für die Zuweisung von Patienten und Verordnungen. 

12.5 Eine Zusammenarbeit zwischen Leistungserbringer und Ärzten oder 
Krankenhäusern mit dem Ziel, eine Ausweitung der Verordnungen 
beziehungsweise die Inanspruchnahme von Hilfsmitteln zu erzielen, oder 
dergestalt, dass die freie Wahl der Versicherten unter den versorgungsberechtigten 
Leistungserbringern beeinflusst wird, ist nicht zulässig.  

12.6 Es gelten im Übrigen auch die im Kodex „Medizinprodukte der Spitzenverbände der 
Gesetzlichen Krankenkassen und des Bundesfachverbandes BVMed 
niedergelegten Verhaltensregeln. 

12.7 Es gelten im Übrigen die Regelungen des § 128 SGB V. 

12.8 Ein Verstoß gegen Ziffer 12.1 bis 12.5 stellt einen schweren Vertragsverstoß i.S. v 
§ 11 Ziff. 11.2 dar.  

 
 

§ 13 Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam oder 
undurchsetzbar sein oder werden, so werden die Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit 
aller übrigen Bestimmungen dieses Vertrages davon nicht berührt. Anstelle der 
unwirksamen oder undurchsetzbaren Bestimmung soll eine wirksame und 
durchsetzbare Bestimmung gelten, die dem von den Parteien mit der unwirksamen 
oder undurchsetzbaren Bestimmung verfolgten wirtschaftlichen Zweck und dem 
Parteiwillen am nächsten kommt. Dies gilt entsprechend für den Fall von 
Regelungslücken in diesem Vertrag. 



11 

 

§ 14 Inkrafttreten, Laufzeit und Kündigung 

14.1 Der Vertrag tritt am 01.01.2023 in Kraft und wird für unbestimmte Zeit geschlossen. Er 
kann jederzeit mit einer Frist von drei Monaten zum Quartalsende gekündigt
werden, jedoch erstmals zum 31.12.2024. 

 
14.2 Die Kündigung bedarf der Schriftform. 

14.3 Für den Fall, dass nach Abschluss dieses Vertrages die Anforderungen an rtCGM 
Systeme und die Qualität der mit diesen Produkten erfolgenden Versorgung durch 
Fortschreibung des Hilfsmittelverzeichnisses verändert werden, verständigen sich die 
Parteien innerhalb angemessener Zeit darauf, ob eine Anpassung der in diesem 
Vertrag vereinbarten Versorgung erforderlich ist. 

14.4 Im Falle einer ordentlichen Kündigung werden die bereits genehmigten und zum 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Kündigung noch andauernden Versorgungen bis 
zum Ende des genehmigten Versorgungszeitraums zu Ende geführt. 
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§ 15 Schlussbestimmungen 

Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Änderungen und Ergänzungen dieses               
Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die Aufhebung des 
Schriftformerfordernisses. 
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Anlage 02: „Preisvereinbarung“ 
 
1. Der Leistungserbringer führt die Versorgung aufzahlungsfrei zu den folgenden 

Vertragspreisen durch. Berechnet wird der Bruttopreis. 

Bezeichnung 
 
 

Hilfsmittelpositions-
nummer 

MwSt. Preis (netto) 
in Euro 

Preis (brutto) 
in Euro 
 

rtCGM-Empfänger mg/dl 21.43.01.3 19% 50,34 59,90 
rtCGM-Empfänger mmol/l 21.43.01.3 19% 50,34 59,90 
Kontinuiertlich messender 
und intermittierend 
auslesbarer, 
werkskalibrierter Sensor mit 
integriertem Transmitter 
(Laufzeit bis zu 14 Tage) 

21.43.01.1 19% 50,34 59,90 

Kontinuierlich messender, 
werkskalibrierter Sensor mit 
integriertem Transmitter 
(Laufzeit bis zu 14 Tage) 

21.43.01.0 19% 50,34 59,90 

Jahresversorgung (12 
Monate*) inklusive 
Empfänger (Anzahl 
Sensoren gem. Angaben des 
Herstellers) 

21.43.01.3 
21.43.01.1 

19% 1.409,41 1.677,32 

Jahresversorgung (12 
Monate*) ohne Empfänger   
(Anzahl Sensoren gem. 
Angaben des Herstellers) 

21.43.01.1 19% 1.359,18 1.617,42 

* Sofern kein abweichender Versorgungszeitraum gemäß Muster 16 erforderlich ist (vgl. § 4 Ziffer 4.1 
Satz 4 des Rahmenvertrages). 

 
2. Die vereinbarte Versorgung erfasst die Belieferung des Versicherten mit einer 

entsprechend der Laufzeit ausreichenden Anzahl an Sensoren. Bei einer Jahres-
versorgung ist bezogen auf eine Laufzeit von 14 Tagen je Sensor regelmäßig eine 
Anzahl Sensoren gem. Angaben des Herstellers ausreichend.  

3. Sofern erforderlich wird ein Lesegerät bei einer Erstversorgung mitgeliefert. Die 
Beantragung und Genehmigung von Lesegerät und Sensoren erfolgt als zwei 
separate Versorgungseinheiten. 

Es wird vereinbart, dass bei einer Versorgung mit einem FreeStyle Libre 2 oder 
FreeStyle Libre 3 nicht immer ein Empfangsgerät erforderlich ist und somit die 
Versorgung nicht immer ein Empfangsgerät beinhaltet. 
 
Hat der Versicherte bereits auf anderem Wege ein Empfangsgerät erhalten, ist bei 
der Versorgung kein Empfangsgerät vom Leistungserbringer zu beantragen und auch 
nicht von der Kasse zu genehmigen.  

 
4. Wenn während der Vertragslaufzeit neue Generationen von Lesegeräten oder 

Sensoren für die vertragsgegenständlichen rtCGM-Systeme vom Leistungserbringer 
auf den Markt gebracht werden, kann der Leistungserbringer diese in den Vertrag 
durch Änderungsanzeige der 0 einmelden bzw. ersetzen, soweit die neue 
Produktgeneration (Lesegerät oder Sensor) keine Auswirkungen auf die vereinbarte 
Leistungsbeschreibung gemäß Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden 
werden. hat, die vereinbarte Versorgungsqualität von der neuen Produktgeneration 
gleichermaßen erfüllt wird und soweit diese nicht mit einer Erhöhung der 
(Tagestherapie-) Kosten der Versorgung verbunden ist. 



Anlage 04: „Produkte zur Versorgung“ Stand 01.01.2023 

 

Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Vertrages führt der Leistungserbringer die Versorgungen 
mittels des folgenden rtCGM-Sortiments durch.  

 

Hilfsmittel-Nr. 
 
 

Produktbezeichnung 

21.43.01.3003 FreeStyle Libre 2 Empfänger mg/dl 

21.43.01.3004 FreeStyle Libre 2 Empfänger mmol/l 

21.43.01.1005 FreeStyle Libre 2 Sensor  

21.43.01.1008 FreeStyle Libre 3 Sensor 

21.43.01.3008 FreeStyle Libre 3 Empfangsgerät mg/dL 

21.43.01.3007 FreeStyle Libre 3 Empfangsgerät mmol/L  
 
 

Die bisherige Hilfsmittelpositionsnummer 21.43.01.0014 „Freestyle Libre 3 Sensor“ wurde im 
Hilfsmittelverzeichnis auf „Nicht besetzt“ gesetzt. Diese wurde durch die Hilfsmittelpositions-
nummer 21.43.01.1008 „FreeStyle Libre 3 System zur kontinuierlichen Glukosemessung 
(Sensor)“ ersetzt. 
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       I. Nachtragsvereinbarung 

zum 

Rahmenvertrag  
 

gemäß § 127 Abs. 1 SGB V 
 

über die Versorgung der Versicherten der KKH 
mit Hilfsmitteln zur kontinuierlichen interstitiellen Glukosemessung  

mit Real-Time-Messgeräten (rtCGM) 

 

 

 

zwischen  

 
der Kaufmännischen Krankenkasse - KKH, vertreten durch den Vorstand, Karl-Wiechert-
Allee 61, 30625 Hannover  

 
- nachfolgend KKH -  

 
 

 
 

und  
 
 

 
 

 
- nachfolgend Leistungserbringer - 

 
 
 

- KKH und Leistungserbringer zusammen im Folgenden Parteien genannt - 
 
 
 

Leistungserbringer-Gruppenschlüssel  
 



 

 

Präambel 

Durch die Aufnahme der FreeStyle Libre 3 Empfangsgeräte in das Hilfsmittelverzeichnis      
werden die Hilfsmittelpositionsnummern angepasst. Mit dieser Nachtragsvereinbarung         
wollen die Vertragsparteien diese Anpassungen im Hilfsmittelverzeichnis vertraglich regeln. 

 
Mit diesem Nachtrag vereinbaren die Parteien, dass sie nachfolgende Änderungen mit 
Wirkung ab 15.01.2023 gegen sich gelten lassen. 

§ 1 Änderungen der Anlage 04 Produkte zur Versorgung 

(1) Die Anlage 04: „Produkte zur Versorgung“ wird durch die Anlage 04: „Produkte zur 
Versorgung_Stand 01.01.2023“ ersetzt (s. Anlage). 

 
(2) Bereits erteilte Einzelaufträge nach diesem Rahmenvertrag bleiben unberührt und  

behalten ihre Gültigkeit. 
 

(3) Laufende Versorgungen sind über den Startzeitraum hinaus noch mit der alten 
Hilfsmittelpositionsnummer bis zum Auslaufen des Versorgungszeitraumes abzurechnen.  

§ 2 Gültigkeit 

       Die Nachtragsvereinbarung tritt zum 15.01.2023 in Kraft.  
 
 
 
 


